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Regeste

Fürsorgerische Unterbringung, Zwangsmassnahmen | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt
wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine
sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2
S. 116; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 2
Aus der stichwortartig verfassten Beschwerde ist ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin
weder mit der fürsorgerischen Unterbringung noch mit den Zwangsmassnahmen
einverstanden ist. Sie macht sinngemäss geltend, alles sei ungerechtfertigt, das Gutachten
beweise keinen Wahn, von ihr gehe keine Gewalt aus und sie könne für sich selbst sorgen.
Eine Bezugnahme auf die ausführlichen Erwägungen des angefochtenen Entscheides findet
nicht statt. Diese äussern sich vollständig sowohl zu den Voraussetzungen der
fürsorgerischen Unterbringung als auch zu denjenigen der Zwangsmassnahmen und
kommen zum Schluss, dass die fürsorgerische Unterbringung wie auch die
Zwangsmassnahmen vorliegend zwingend erforderlich und verhältnismässig sind.

E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und im vereinfachten Verfahren
nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG zu entscheiden ist.

E. 4
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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